
 

Jugendamt der Stadt 

Eschweiler 

Standards im Umgang mit  

unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge und Ausländer  



 

Eschweiler?! 

58.000 Einwohner 



 

Wie alles begann oder im Jugendamt ist 

es nie langweilig... 



 

Unsere Situation 

Kommune Relation umA/Bevölkerung 

Aachen 304 % 

Dortmund 204 % 

Eschweiler 193 % 

Köln 132 % 

Düsseldorf 98 % 



 

 Mehr Details 



 

Unsere Haltung  

§ 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, 
Jugendhilfe 

 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 

Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 



 

Verfahrensstandards 



 

Wer bin ich? 



 

Grundsätze des Verteilungsverfahrens 

Quelle: Andreas Prüstel 



 

 

Aufgaben des erstaufnehmenden 

Jugendamtes (§ 42 a Abs. 2 SGB VIII)  

Vom Clearing zum Screening! 

Ist das Wohl des Kindes o. Jugendlichen durch die Verteilung gefährdet? 

Halten sich verwandte Person im Inland oder im Ausland auf? 

Erfordert das Wohl des Minderjährigen eine gemeinsame Inobhutnahme mit Geschwistern 
oder 

anderen unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen? 
 

Schließt der Gesundheitszustand des Minderjährigen die Durchführung des 
Verteilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen nach Beginn der vorläufigen 
Inobhutnahme aus? Hierzu wird eine ärztliche Stellungnahme eingeholt werden. 

Information und Beteiligung 



 

Alterseinschätzung (§ 42 f SGB VIII) 



 

Alterseinschätzung (§ 42 f SGB VIII) 

Zentrales Thema! 

Achtung der 
Menschenwürde 

und körperl. 
Integrität 

Voraussetzung für die Fortsetzung der Inobhutnahme 

Einsichtsnahme in 
Ausweispapiere 

Gesamteindruck (äußeres Erscheinungsbild und Entwicklungsstand) 

(hilfsweise) qualifizierte 
Inaugenscheinnahme 

Hinzuziehung 
einer 

Vertrauensperson 

Hinweise auf 
Rechte 



 

Alterseinschätzung (§ 42 f SGB VIII) 

http://www.b-
umf.de/images/alte
rseinschtzung_201

5.pdf 

http://www.bagljae.
de/downloads/118_
handlungsempfehlu
ngen-umf_2014.pdf 

Zweifelsfälle: Antrag des 
Betroffenen o. von Amts 

wegen 

Ärztliche Untersuchung 
(nicht ohne Einwilligung des 

Betroffenen o. gesetzl. 
Vertreters 



 

Notvertretung des Jugendamtes (§ 42 a 

Abs. 3 SGB VIII) 

Organisatorische und 
personelle Trennung 

des Aktenvormundes 

Gegen Verteilung 
keine aufschiebende 
Wirkung der Klage 

Kein 
Personensorgerecht 



 

Die Überführung zum 

Zuweisungsjugendamt (§ 42 a Abs. 5 S. 

1 SGB VIII)  

Durch „insofern“ geeignete 
Person 

Übermittlung 
personenbezogener Daten 
(Ergebnisse Erstscreening) 



 

Aufgaben des Zuweisungsjugendamtes   

Hilfeplanung 

Fortführung Clearing 

Alterseinschätzung 

Inobhutnahme 



 

Hilfe für junge Volljährige  

Überlebenskompetenz 

Entwicklungskompetenz 



 

Standards der Unterbringung 



 

Fachpflegefamilien ./. Gastfamilien !? 



 

Aktuelle Herausforderungen 



 

Integration in den Wohnungsmarkt 

Ca. 50 Jugendliche drängen in den nächsten zwei Jahren auf den 
Eschweiler Wohnungsmarkt 

Konzeption neuer Hilfen  

Entwicklung alternativer Wohnkonzepte 

„Nachbetreuungen“ organisieren 



 

 Schulische- u. Berufliche Integration 



 

 Angebotsplanung 

Platzangebote anpassen 

Vom Clearing zum Regelangebot? 

umF ./.  „klassisches“ HzE-Angebot 

„Der Blick in die Glaskugel“ 



 

Integrierte Planung und Steuerung  



 

Ein Paar Thesen zum Schluss... 



 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


